
 
 

   

ANMELDUNG FÜR DIE EINFÜHRUNGSPHASE 
der gymnasialen Oberstufe im Schuljahr 2026/27 

 

 

 

Anmeldezeitraum 2026: 10.02. bis 29.05.2026        !!! Übermittlung bis Fr. 27. März 2026 wenn von FKS oder ANO !!! 

1. Angaben zur Person: BITTE IN SAUBER UND IN DRUCKSCHRIFT SCHREIBEN 

Name:  Geschlecht:  m    w   d 

Vorname(n):  

Geburtsdatum:  Geburtsort: 
  

 

Nationalität:  Verkehrssprache1 
 

 
 
Straße Nr.:  

PLZ Ort:  
Telefon: 
(d. Schüler/in)  

Email:  
(d. Schüler/in)  
    

1) Welche Sprache wird zu Hause hauptsächlich gesprochen? 

Weiter Angaben zur Person tätigen Sie bitte unbedingt auf dem Schülerdatenblatt.  

2. Angaben zur Herkunftsschule: 

❑ Fritz-Karsen-Schule in Klasse:                                 Klassenlehrer:innen:    

❑ andere Schule:   Schulform: ❑ ISS ❑ Gymnasium 

3. Angaben zu sonderpädagogischen Förderschwerpunkten bzw. Nachteilsausgleichen 

Besteht ein sonderpädagogischer Förderschwerpunkt? 

❑ nein ❑ Ja2) In welcher Form?  befristet bis:3)  
 

Werden zum Zeitpunkt der Anmeldung Nachteilsausgleiche gewährt? 

❑ nein ❑ ja2) In welcher Form?  befristet bis: 3)  
 

2) Bitte geben Sie die Art an.   3) Ein offizieller Bescheid ist der Anmeldung beizufügen. 

4. Angaben zur Fremdsprachenfolge 

1. Fremdsprache  von Klasse  bis Klasse   

2. Fremdsprache4  von Klasse  bis Klasse   

3. Fremdsprache  von Klasse  bis Klasse   
       

4) Soll eine Muttersprache als 2. Fremdsprache anerkannt werden, muss ein Fremdsprachenzertifikat auf dem GER-Niveau B1 vorgelegt werden. 

Wurde bisher keine 2. Fremdsprache für vier Schuljahre ohne Unterbrechung belegt, muss eine 2. Fremdsprache in 

der E-Phase begonnen und durchgängig bis zum Abitur belegt werden. (Siehe Abschnitt 5b – Wahlbereich B) 

 

  

Fritz-Karsen-Schule 
(08K06) 

Tel.:   60 900-10  
Fax: 60 900-115 

Onkel-Bräsig-Str. 76/78 
12359 Berlin 

paeko@fritz-karsen.de 
www.fritz-karsen.de 

Ihre LUSD-Nummer: unbedingt nötig, wenn nicht Schüler:in der Fritz-Karsen-Schule 



 
 
 

Nachname:………………………………………………. 

5. Kurswahl 

Der Unterricht in der Einführungsphase findet teils im Klassenverband und teils im Kurssystem statt. Fächer die im 
Klassenverband unterrichtet werden sind: Deutsch, Englisch, Schreiben, Geschichte, Geographie, Mathematik, Physik, Chemie, 
Biologie und Sport. 
Darüber hinaus wählt jede:r Schüler:in mit der Anmeldung zur Aufnahme in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
mindestens 4 Kurse, darunter 2 Profilkurse aus dem umseitigen Angebot. Dabei ist zu beachten, dass nur Fächer zu späteren 
Prüfungsfächern der Qualifikationsphase gewählt werden können, wenn sie in der Einführungsphase belegt wurden. 

5.a) Wahlpflichtbereich (Profilkurse) 

Die Profilkurse der Einführungsphase bilden in der Regel die Leistungskurse in der Qualifikationsphase. In jeder Schiene ist 
genau ein Kurs zu wählen! Bitte beachten: Fächer Ge, Ku und PW sind nicht miteinander kombinierbar. 

Profilkurs 1  Profilkurs 2 

❑ Deutsch ❑ Politikwissenschaft  ❑ Englisch ❑ Politikwissenschaft 

❑ Englisch ❑ Biologie  ❑ Kunst ❑ Mathematik 

❑ Kunst ❑ Physik  ❑ Geschichte ❑ Chemie 

5.b) Wahlbereich (Basiskurse) 

Wahlbereich A 
musisch-künstlerischer Bereich 

 Wahlbereich B 
Fremdsprachen 

 
Wahlbereich C 
weitere Fächer (nur 1 Wahl mgl.) 

❑ Theater/Darstellendes Spiel  Französisch  ❑ Gesellschaftswissenschaften 

 und/oder  ❑ ab Kl. 11     ❑ Fortführung  ❑ Philosophie 

❑ Musik/Chor oder ❑ Kunst  Spanisch  ❑ Informatik 

Die Kombination Ku/Mu ist nicht möglich.  ❑ ab Kl. 11     ❑ Fortführung  ❑ Psychologie 

Mindestens ein Kurs aus diesem Bereich ist 
Pflicht. Eine Kombination aus maximal 
zwei Kursen ist möglich. 
Bitte beachten: Ist Kunst eines der 
Profilfächer (siehe 5.a), muss auch hier 
Kunst gewählt werden. 

 Eine in Klasse 9 begonnene 2. Fremd-
sprache muss fortgeführt werden. Wurde 
bisher keine 2. Fremdsprache erlernt, 
muss Französisch oder Spanisch ab Klasse 
11 belegt werden. 

 Zusätzlich kann ein weiteres Wahlfach belegt 
werden. Ein Kurs aus diesem Bereich ist Pflicht, 
wenn keine 2. Fremdsprache mehr belegt 
werden muss. Die Fächer Philosophie, 
Informatik sowie Psychologie müssen in jedem 
Fall gewählt werden, wenn sie Prüfungsfach 1-4 
im Abitur sein sollen. 

6. Soziales Engagement während der Einführungsphase 

Als Gemeinschaftsschule legt die Fritz-Karsen-Schule großen Wert auf ein soziales Miteinander. Während der 
Einführungsphase wird sich jede:r Schüler:in sozial engagieren. Über die Grundsätze zur Durchführung des Sozialen 
Engagements werden zu Beginn des Schuljahres bekanntgegeben. Bereits bestehende (wöchentliche) Engagements bei 
caritativen Verbänden (z.B. Falken, Johanniter, Technisches Hilfswerk, Jugendarbeit etc.), können angerechnet werden, sofern 
sie während der gesamten Einführungsphase weitergeführt werden. Ein Nachweis ist zu erbringen. 

7. Bestätigungen und Unterschriften 

Über die endgültige Aufnahme entscheidet der tatsächlich erreichte Abschluss am Ende der Klasse 10. 
Schüler:innen, die zum Schuljahr 2026/27 neu an die Fritz-Karsen-Schule wechseln, müssen bis zum 08.07.2026, 14 Uhr eine 
das MSA-Zeugnis mit der Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe vorlegen. 

❑ Hiermit bestätige ich die Verbindlichkeit der hier getroffenen Kurswahl. Sie gilt für die Dauer der Einführungsphase. Die Wahl bezieht 
sich auf das Fach, nicht aber auf eine Lehrperson. Eventuelle Kurswechsel sind nur auf begründeten Antrag und mit Zustimmung der 
Klassenkonferenz zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres möglich. 

❑ Hiermit bestätige ich, dass ich über die mit der Aufnahme und dem Schulbesuch verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten in 
Kenntnis gesetzt und auf die Möglichkeit zur Information über selbige hingewiesen wurde, einsehbar unter https://www.fritz-
karsen.de/datenschutz. 

Berlin, den 
   Aufnahmevermerke 

(Von der Schule auszufüllen.) 

   ❑ Antrag via Schulamt? 

   
 

bewilligt: ❑ ja ❑ nein 

Unterschrift d. Eltern  Unterschrift d. Schüler/in ❑ EALS ❑ 1.Wu ❑ 2. Wu ❑ 3. Wu 

Anlagen:  persönliches Motivationsschreiben  
  Schülerdatenblatt (bei Schulwechsel) 
  ggf. Bescheide zu Förderbedarf und/oder Nachteilsausgleich 
  Zeugnis Halbjahr Klasse 10 mit Abschlussprognose 
  Kopie eines Ausweisdokuments 
  ggf. Nachweis über ein soziales Engagement 

Aufnahme am: 
❑ R11 

interner Vermerk: O-Ko: 

 
* Änderung möglich. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise der Senatsverwaltung. 


